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Norm

ABGB §1045;

BAO §21 Abs1;

GrEStG 1987 §1 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Die Tatbestände des GrEStG knüpfen - jedenfalls im Bereich des § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG 1987 - an die äußere

zivilrechtliche Gestaltung an. Es triBt nicht zu, daß durch die im konkreten Fall getroBene Tauschvereinbarung die

Eigentumssituation der Vertagsparteien an den betreBenden Liegenschaften wirtschaftlich unverändert geblieben ist.

Es kann kein Zweifel bestehen, daß zwischen dem Alleineigentum an einer Liegenschaft und dem Bruchteilseigentum

an einer (hier: größeren) Liegenschaft einerseits in der Ausübung der Herrschaftsbefugnisse über die Liegenschaft,

aber andererseits auch hinsichtlich der Verwertbarkeit der Liegenschaft derartige Unterschiede bestehen, daß durch

die gegenständliche Vereinbarung gerade in den wirtschaftlichen Gegebenheiten entscheidende Veränderungen

eingetreten sind.
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